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Z i e l e  d e s  I W F

Der Fonds hat folgende Ziele:

(i)   die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Währungspolitik durch  eine
ständige Einrichtung zu fördern, die als Apparat zur Konsultation und Zusammenarbeit
bei internationalen Währungsproblemen zur Verfügung steht;

(ii)   die Ausweitung und ein ausgewogenes Wachstum des Welthandels zu erleichtern
und dadurch zur Förderung und Aufrechterhaltung eines hohen Beschäftigungs-
grades und Realeinkommens sowie zur Entwicklung des Produktionspotentials aller
Mitglieder als oberste Ziele der Wirtschaftspolitik beizutragen;

(iii)   die Stabilität der Währungen zu fördern, geordnete Währungsbeziehungen unter
den Mitgliedern aufrechtzuerhalten und Währungsabwertungen aus Wettbewerbs-
gründen zu vermeiden;

(iv)   bei der Errichtung eines multilateralen Zahlungssystems für die laufenden Geschäfte
zwischen den Mitgliedern und bei der Beseitigung von Devisenverkehrsbeschrän-
kungen, die das Wachstum des Welthandels hemmen, mitzuwirken;

(v)   das Vertrauen der Mitglieder dadurch zu stärken, daß ihnen zeitweilig unter ange-
messenen Sicherungen die allgemeinen Fondsmittel zur Verfügung gestellt werden
und  ihnen so Gelegenheit gegeben wird, Unausgeglichenheiten in ihrer Zahlungs-
bilanz zu bereinigen, ohne zu Maßnahmen Zuflucht nehmen zu müssen, die dem
nationalen oder internationalen Wohlstand schaden;

(vi)   in Übereinstimmung mit Vorstehendem die Dauer der Ungleichgewichte der interna-
tionalen Zahlungsbilanzen der Mitglieder zu verkürzen und den Grad der Ungleich-
gewichte zu vermindern.

Der Fonds läßt sich in seiner Geschäftspolitik sowie bei allen Beschlüssen von den in diesem
Artikel niedergelegten Zielen leiten.

Artikel I, Übereinkommen über den Internationalen Währungsfonds.
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Begleitschreiben an den Gouverneursrat

Links nach rechts: Shigemitsu Sugisaki, Stellvertretender Geschäftsführender Direktor; Stanley Fischer, Erster Stellvertretender
Geschäftsführender Direktor; Michel Camdessus, Geschäftsführender Direktor; und Alassane D. Ouattara, Stellvertretender
Geschäftsführender Direktor.

30. Juli 1998

Sehr geehrter Herr Vorsitzender!

Gemäß Artikel XII Abschnitt 7 Buchstabe a des Übereinkommens über den Internationalen
Währungsfonds und gemäß Abschnitt 10 der Satzung des IWF habe ich die Ehre, dem Gou-
verneursrat den Jahresbericht des Exekutivdirektoriums für das am 30. April 1998 abgelaufene
Geschäftsjahr vorzulegen. Im Einklang mit Abschnitt 20 der Satzung wird der vom Exekutivdirek-
torium für das am 30. April 1999 ablaufende Geschäftsjahr genehmigte Verwaltungs- und Kapital-
haushalt des IWF in Anhang XIII vorgelegt. Die geprüften Jahresabschlüsse für das am 30. April
1998 abgelaufene Geschäftsjahr der Allgemeinen Abteilung, der SZR-Abteilung, der vom IWF ver-
walteten Konten sowie des Angestelltenpensionsplans und des Zusatzplans für Pensionsleistungen
werden zusammen mit den diesbezüglichen Berichten des externen Rechnungsprüfungsausschusses
in Anhang IX präsentiert.

Mit vorzüglicher Hochachtung

Michel Camdessus
Vorsitzender des Exekutivdirektoriums
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Geschäftsführender Direktor und Vorsitzender des Exekutivdirektoriums
Michel Camdessus

Erster Stellvertretender Geschäftsführender Direktor 
Stanley Fischer

Stellvertretende Geschäftsführende Direktoren
Alassane D. Ouattara Shigemitsu Sugisaki
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1Namen der Stellvertretenden Exekutivdirektoren sind kursiv gedruckt.
2Mit Wirkung vom 1. August 1998 trat Stephen Pickford an die Stelle von Gus O’Donnell.
3Mit Wirkung vom 1. Juli 1998 trat ZHANG Fengming an die Stelle von HAN Mingzhi.
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Gouverneursrat, Exekutivdirektorium,
Interimsausschuß und Entwicklungsausschuß

In den Gouverneursrat, das höchste Entscheidungsorgan des IWF, entsendet jedes Mit-
gliedsland einen Gouverneur und einen Stellvertreter. Der Gouverneur wird von dem
Mitglied ernannt und ist gewöhnlich der Finanzminister oder der Notenbankpräsident.
Alle Befugnisse des IWF liegen beim Gouverneursrat. Der Gouverneursrat kann diese bis
auf einige nicht delegierbare Rechte dem Exekutivdirektorium übertragen. Der Gou-
verneursrat tritt normalerweise einmal im Jahr zusammen.

Das Exekutivdirektorium (das Direktorium) ist verantwortlich für die Führung der
täglichen Geschäfte des IWF. Es setzt sich aus 24 Direktoren zusammen, die von einzel-
nen Mitgliedsländern oder von Gruppen von Mitgliedsländern ernannt oder gewählt
werden, und dem Geschäftsführenden Direktor, der den Vorsitz führt.Das Direktorium
tritt in der Regel mehrmals wöchentlich zusammen. Es führt seine Arbeiten weitgehend
auf der Basis von Unterlagen durch, die von der Geschäftsleitung des IWF oder vom
Mitarbeiterstab vorbereitet wurden. Im Geschäftsjahr 1995/96 widmete das Direkto-
rium mehr als die Hälfte seiner Zeit Länderfragen (Konsultationen nach Artikel IV sowie
der Überprüfung und Genehmigung von Kreditvereinbarungen). In der übrigen Zeit
beschäftigte es sich hauptsächlich mit politischen Themen (wie den weltwirtschaftlichen
Aussichten, der Entwicklung an den internationalen Kapitalmärkten, den Finanzierungs-
mitteln des IWF, der Überwachung, Datenfragen, der Schuldensituation und Fragen
hinsichtlich der Fazilitäten des IWF und der Programmgestaltung).

Der Interimsausschuß des Gouverneursrates für das Internationale Währungssystem
ist ein beratendes Organ und besteht aus 24 Gouverneuren des IWF, Ministern oder
anderen Amtsträgern vergleichbaren Ranges; er repräsentiert den gleichen Kreis von Mit-
gliedern wie das Direktorium des IWF. Der Interimsausschuß trifft normalerweise zwei-
mal im Jahr zusammen, im April oder Mai und zur Zeit der Jahrestagung des Gouver-
neursrates im September oder Oktober. Zu seinen Aufgaben gehört es, den Gouver-
neursrat über Handhabung und Anpassung des internationalen Währungssystems zu
unterrichten und zu beraten, einschließlich plötzlich auftretender Störungen, die das
internationale Währungssystem bedrohen könnten, und über Vorschläge zur Änderung
des IWF-Übereinkommens.

Der Entwicklungsausschuß (der Gemeinsame Ministerausschuß der Gouverneursräte
von Weltbank und IWF für den Transfer realer Ressourcen an Entwicklungsländer) hat
24 Mitglieder – Finanzminister und andere Amtsträger vergleichbaren Ranges – und
trifft sich in der Regel zur selben Zeit wie der Interimsausschuß. Er unterrichtet und
berät die Gouverneursräte der Weltbank und des IWF über alle Aspekte des Transfers
realer Ressourcen an Entwicklungsländer.
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In diesem Bericht werden die folgenden Symbole verwendet:
n.z. bedeutet nicht zutreffend
. . . bedeutet, daß keine Angaben vorliegen;
— bedeutet, daß die Zahl gleich null oder weniger als die Hälfte der letzten

angegebenen Stelle ist oder daß es den Posten nicht gibt;
– wird zwischen Jahreszahlen oder Monaten verwendet (z. B. 1997–98 oder

Januar–Juni), um die in einem Zeitraum enthaltenen Jahre oder Monate, ein-
schließlich des ersten und letzten Jahres bzw. Monats, anzugeben;

/ wird zwischen Jahreszahlen verwendet (z. B. 1997/98), um ein Geschäfts- 
oder Finanzjahr anzugeben.

Ein „Basispunkt” bezieht sich auf ein Hundertstel eines Prozentpunktes (z. B.
25 Basispunkte entsprechen 1/4 Prozentpunkt).

Etwaige geringfügige Abweichungen zwischen Einzelbeträgen und deren Summen
sind auf Runden der Zahlen zurückzuführen.

Das Geschäftsjahr 1997/98 begann am 1. Mai 1997 und endete am 30. April 1998.

Dollarangaben beziehen sich, falls nicht anders vermerkt, auf US-Dollar; am 30. April
1998 war 1 US-$=0,742580 SZR und 1 SZR=1,34666 US-$.

Der in diesem Bericht verwendete Begriff „Land” bezieht sich nicht in allen Fällen auf ein nach
internationalem Recht und Brauch als Staat definiertes Hoheitsgebiet.
Der Begriff „Land” wird auch für einige Hoheitsgebiete benutzt, die an und für sich keine Staaten
sind, für die aber auf getrennter und unabhängiger Basis weltweit Statistiken erhoben und verfüg-
bar gemacht werden.
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Asiatische Finanzkrise treibt IWF-Aktivitäten
1997/98 auf neue Höchstwerte

Ü B E R B L I C K
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Die asiatische Finanzkrise, die im Juli 1997 in Thailand ausbrach, und ihre
globalen Folgewirkungen beherrschten 1997/98 die Arbeit des IWF und
beanspruchten mehr Zeit von Exekutivdirektorium, Geschäftsleitung und Mitar-
beiterstab als je zuvor. Ihre globalen Rückwirkungen hielten bis über das Ende des
Geschäftsjahres hinaus an. Das führte 1997/98 auch zu einem Rekordniveau an
IWF-Ausleihungen, was erneut deutlich machte, wie dringend notwendig es war,
die Finanzausstattung des Fonds zu stärken, um ihn in die Lage zu versetzen,
auch weiterhin seine Rolle in der globalisierten Weltwirtschaft mit voller Wirk-
samkeit zu spielen. Die Krise gab auch den Anstoß zur Schaffung einer neuen
Kreditfazilität (der Fazilität zur Stärkung von Währungsreserven); sie beschleu-
nigte die Arbeit zur Verbesserung der IWF-Überwachung und führte – allge-
meiner noch – zur Entwicklung eines Konzepts zur Stärkung der Architektur des
internationalen Währungssystems. Unabhängig davon unternahm das Exekutivdi-
rektorium – unter Berücksichtigung sowohl interner als auch externer Evaluierun-
gen – eine ausführliche Überprüfung der konzessionären Kreditfazilität des IWF
für einkommensschwache Länder (der Erweiterten Strukturanpassungsfazilität);
es setzte seine Arbeit fort, die darauf gerichtet ist, die ununterbrochene Verfüg-
barkeit von ESAF-Mitteln sicherzustellen. Zusammen mit der Weltbank und
anderen Kreditgebern erzielte der IWF bedeutende Fortschritte bei der Umset-
zung der Initiative zum Abbau der externen Schuldenlast einer Reihe von
hochverschuldeten armen Ländern (der HIPC-Initiative).

* * *

Die asiatische Finanzkrise hatte entscheidende Konsequenzen für den Umfang
der IWF-Finanzhilfen im Geschäftsjahr 1997/98. Während des Jahres nahmen
Mitgliedsländer 19,0 Mrd SZR (25,6 Mrd US-$)1 aus dem Allgemeinen Konto
des IWF im Rahmen der Kredittranchen in Anspruch – fast das Vierfache des
Betrags des vergangenen Jahres. Der IWF billigte neun neue Bereitschaftskre-
ditvereinbarungen mit Zusagen von insgesamt 27,3 Mrd SZR und vier neue

1Per 30. April 1998, 1 SZR =1,34666 US-$.



Erweiterte Kreditvereinbarungen mit Zusagen von insgesamt 2,8 Mrd SZR. Die
größten Bereitschaftskreditvereinbarungen betrafen Korea (das auch die neue
Fazilität zur Stärkung von Währungsreserven in Anspruch nahm), Indonesien und
Thailand, die größte Erweiterte Kreditvereinbarung Argentinien. Zusätzlich bil-
ligte der IWF acht neue ESAF-Vereinbarungen mit Zusagen von insgesamt 
1,7 Mrd SZR. Am 30. April 1998 waren 14 Bereitschaftskreditvereinbarungen,
13 Erweiterte Kreditvereinbarungen und 33 ESAF-Vereinbarungen mit Mit-
gliedsländern in Kraft. Abzüglich der Rückzahlungen früherer Ziehungen erhöhte
sich das gesamte ausstehende Kreditvolumen des IWF bis zum 30. April 1998 auf
einen Rekordwert von 56 Mrd SZR (75,4 Mrd $), verglichen mit 40,5 Mrd SZR
(55,3 Mrd $)2 im Jahr zuvor.

Im Dezember 1997 richtete das Exekutivdirektorium die Fazilität zur Stärkung
von Währungsreserven (Supplemental Reserve Facility) ein. Sie ist dazu bestimmt,
Mitgliedern zusätzliche Finanzhilfen zur Verfügung zu stellen, wenn diese in
außerordentliche Zahlungsbilanzschwierigkeiten geraten, die mit einem hohen
kurzfristigen Finanzierungsbedarf verbunden sind, der aus einem plötzlichen und
durchschlagenden Vertrauensverlust am Markt resultiert. 

Als Ergebnis der hohen Finanzierungsanforderungen an den IWF sanken
1997/98 seine frei verwendbaren Mittel (bereinigt um die nötigen Arbeits-
guthaben in den verschiedenen Währungen) bis Ende April 1998 auf 
netto 22,6 Mrd SZR, verglichen mit 43,5 Mrd SZR ein Jahr zuvor. Gleichzeitig
stiegen die kurzfristigen Verbindlichkeiten des IWF infolge der Zunahme der
Reservetranchenpositionen der Mitglieder stark an, und die Liquiditätsquote des
IWF fiel bis zum 30. April 1998 auf 44,8 %, gegenüber 120,5 % im Vorjahr.

Im Januar 1998 billigte der Gouverneursrat des IWF die Empfehlung des
Exekutivdirektoriums,  die IWF-Quotensumme im Rahmen der Elften Allge-
meinen Quotenüberprüfung um 45 % (von 146 Mrd SZR auf 212 Mrd SZR) zu
erhöhen. Die Erhöhung wird in Kraft treten, nachdem eine Anzahl von Mitglieds-
ländern, die zum 28. Dezember 1997 nicht weniger als 85 % der Quotensumme
auf sich vereinigten, ihren Quotenerhöhungen zugestimmt haben.

* * *

Die Arbeit des IWF zu Fragen der Überwachung intensivierte sich nach Aus-
bruch und Ausbreitung der Finanzkrise auf verschiedene asiatische Volkswirt-
schaften und dem anschließenden Druck, der davon auch auf andere aufstrebende
Marktwirtschaften ausging. Die Überwachung wurde auch im Hinblick auf die
Erkenntnis verstärkt, daß die Förderung der Integrität der Politik, eine größere
Budgettransparenz sowie Verbesserungen auf dem Gebiet statistischer Datenerhe-
bung und -veröffentlichung und die Stärkung des Finanzsektors für jene Länder
zunehmend wichtiger geworden sind, die das Vertrauen des privaten Sektors
gewinnen und erhalten wollen, um damit die Grundlage für anhaltendes Wachs-
tum zu legen.
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In einer ersten Überprüfung der Implikationen der asiatischen Finanzkrise für
die Überwachung des IWF zog das Exekutivdirektorium im März 1998 fünf
Schlußfolgerungen:

• Eine wirksame Überwachung hängt entscheidend von der rechtzeitigen Ver-
fügbarkeit genauer Informationen ab;

• das Blickfeld der Überwachung muß noch weiter über die kurzfristigen
makroökonomischen Fragen hinausgehen, aber dennoch angemessen selek-
tiv bleiben;

• die Überwachung auf der Ebene der Länder sollte den politischen Interde-
pendenzen und den Ansteckungsrisiken bewußt größere Aufmerksamkeit
schenken;

• die entscheidende Rolle der Glaubwürdigkeit bei der Wiederherstellung des
Vertrauens der Märkte unterstreicht die Bedeutung der Transparenz; und

• die Wirksamkeit der Überwachung hängt entscheidend von der Bereitschaft
der Mitglieder ab, den Empfehlungen des Fonds zu folgen.

Im Juli 1997 verabschiedete das Exekutivdirektorium Richtlinien zur Klarstel-
lung der Rolle des IWF in Fragen der Integrität der Politik. Die Richtlinien fordern
im Rahmen des Mandats und der Sachkenntnis des IWF eine umfassendere Be-
handlung solcher Fragen, und zwar sowohl im Zusammenhang mit bilateralen
Konsultationen mit den Mitgliedsländern nach Artikel IV als auch in Verbindung
mit IWF-gestützten Programmen. Sie verlangen überdies die Gleichbehandlung
der Mitgliedsländer,  und sie fordern eine verstärkte Zusammenarbeit mit anderen
Institutionen – vor allem der Weltbank –, um die Komplementaritäten in der je-
weiligen Expertise besser auszunutzen. Die Richtlinien nennen zwei Gebiete, auf
denen der IWF einen besonderen Beitrag leisten kann: bei der Verbesserung des
Einsatzes und der Verwaltung öffentlicher Mittel sowie auf ordnungspolitischem
Gebiet, wenn es darum geht, für transparente und stabile Umfeldbedingungen zu
sorgen, unter denen sich effiziente Aktivitäten des privaten Sektors entfalten können.

Ähnlich verabschiedete der Interimsausschuß auf seinem Treffen im April 1998
einen Verhaltenskodex fiskalischer Transparenz: Deklaration von Grundsätzen mit
dem Ziel, die Rechenschaftslegung und Glaubwürdigkeit in der Finanzpolitik der
Mitgliedsländer zu verbessern.

Im Dezember 1997 überprüfte das Exekutivdirektorium die Fortschritte der
Mitgliedsländer bei der Übermittlung von Daten für die Überwachung an den
IWF und sah Spielraum für Verbesserungen. Die jüngste Erfahrung deutete auch
auf die Notwendigkeit hin, die Berichterstattung über die traditionellen „Kern”-
Indikatoren um Angaben über reserven-bezogene Verbindlichkeiten, über
Transaktionen der Zentralbank in Derivaten, über die Auslandsverschuldung des
Privatsektors und um bankaufsichtliche Indikatoren zu ergänzen.
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Um den Mitgliedern bei der Veröffentlichung von Daten eine Richtlinie zu
geben, bekräftigte das Exekutivdirektorium einen zweistufigen Ansatz: den
Speziellen Datenveröffentlichungs-Standard, der im März 1996 für Länder
geschaffen wurde, die Zugang zu internationalen Finanzmärkten haben oder
suchen könnten, und ein weniger anspruchsvolles Allgemeines Datenveröf-
fentlichungs-System, das im Dezember 1997 für alle Mitgliedsländer beschlossen
wurde.

Die Bedeutung der Stärkung der Finanzsektoren der Mitgliedsländer war ein
wiederholt behandeltes Thema in den Direktoriumsaussprachen des Jahres
1997/98 – dazu gehörten auch wichtige Fragen einer intensiveren Zusammenar-
beit zwischen IWF und Weltbank, mit dem Ziel, aufkommende Probleme in den
Finanzsektoren rasch zu erkennen, so daß jede Institution in ihren eigenen
Zuständigkeitsbereichen die Verantwortung übernehmen kann und die makro-
ökonomische Analyse des IWF mit den sektoralen Politikempfehlungen der Bank
vollständig abgestimmt ist.

* * *

Um die Transparenz seiner Überwachung zu vergrößern, führte der IWF im Mai
1997 Presse-Informations-Mitteilungen (PIMs) (neuerdings Öffentliche Informa-
tions-Mitteilungen – Public Information Notices) ein, welche die Bewertung der
Wirtschaftspolitik und die Entwicklungsaussichten der Mitgliedsländer durch das
Exekutivdirektorium im Anschluß an die Artikel IV-Konsultationen zusammen-
fassen. 1997/98 wurden 136 Artikel IV-Konsultationen abgeschlossen, und 
77 PIMs wurden veröffentlicht. PIMs erscheinen auf der Web-Seite des IWF
(http://www.imf.org) und werden dreimal im Jahr als IMF Economic Reviews
veröffentlicht.

* * *

Auf der Jahrestagung in Hongkong (SVB) im September 1997 verabschiedete
der Interimsausschuß eine Erklärung zur Liberalisierung der Kapitalbewegungen
im Rahmen einer Änderung des IWF-Übereinkommens. In der Erklärung wurde
das Exekutivdirektorium beauftragt, seine Arbeit an einer vorgeschlagenen
Abkommensänderung abzuschließen, welche die Liberalisierung des Kapital-
verkehrs zu einem der Ziele des IWF macht und – soweit notwendig – die Juris-
diktion des IWF auf diesem Gebiet ausdehnt. Das Direktorium erörterte
1997/98 verschiedene Aspekte einer solchen Abkommensänderung und organi-
sierte im März 1998 ein mit hochrangigen Experten besetztes Seminar, um die
Auffassungen eines breiten Spektrums privater und staatlicher Beobachter außer-
halb des IWF kennenzulernen und damit in der eigenen Arbeit auf dem Stand der
Diskussion zu bleiben. Auf seinem Treffen im April 1998 nahm der Interimsaus-
schuß den bis dahin erreichten Fortgang der Arbeit auf diesem Gebiet und die
provisorische Einigung zur Kenntnis, die das Exekutivdirektorium über den Teil
der Abkommensänderung erzielt hatte, der sich mit den Aufgaben des IWF
befaßt. Der Ausschuß bat das Direktorium, mit Entschlossenheit seine Arbeit hin-
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sichtlich der anderen Aspekte fortzusetzen, einschließlich der politischen Fragen,
mit dem Ziel, dem Ausschuß so bald wie möglich eine sachgerechte Abkommens-
änderung zur Erörterung vorzulegen. 

* * *

Seit der mexikanischen Finanzkrise im Zeitraum 1994-95 hat der IWF eine
Reihe von Schritten unternommen, um die Funktionsweise des internationalen
Währungssystems zu verbessern. Die durch die fortschreitende Globalisierung der
Finanzmärkte gestiegenen Herausforderungen haben – am Beispiel der asiatischen
Finanzkrise – deutlich gemacht, wie notwendig es ist, weitere Anstrengungen in
diese Richtung zu unternehmen. Im Rahmen seiner laufenden Erörterungen
zusätzlicher Initiativen zur Stärkung der Architektur des internationalen
Währungssystems wies das Exekutivdirektorium 1997/98 auf die folgenden
Erfordernisse hin: 

• die Verbesserung der internationalen und inländischen Finanzsysteme;
• die weitere Stärkung der IWF-Überwachung;
• die Förderung einer umfassenderen Verfügbarkeit und größeren Trans-

parenz von Informationen über wirtschaftliche Daten und Maßnahmen;
• die Stärkung der zentralen Rolle des IWF bei der Krisenbewältigung; und
• die Einführung wirkungsvollerer Verfahren zur Einbeziehung des privaten

Sektors bei der Verhütung oder Bewältigung von Finanzkrisen.

Der Interimsausschuß billigte auf seinem Treffen im April 1998 diese Ziele und
bat das Exekutivdirektorium, über seine Arbeit auf diesen Gebieten auf seiner
nächsten Ausschußsitzung im Oktober 1998 Bericht zu erstatten.

* * *

Seit Mitte der achtziger Jahre hat der IWF durch die Erweiterte Strukturanpas-
sungsfazilität (ESAF) und ihre Vorgängerin, die Strukturanpassungsfazilität
(SAF), konzessionäre Finanzierungen zur Verfügung gestellt. Dies geschah als
Reaktion auf die Zahlungsbilanzschwierigkeiten, denen sich viele der ärmsten
Entwicklungsländer der Welt gegenübersehen. Bis zum 30. April 1998 waren 
6,4 Mrd SZR (8,6 Mrd US-$) unter 71 ESAF-Vereinbarungen an 48 Länder aus-
gezahlt worden, und 1,8 Mrd SZR (2,4 Mrd US-$) unter SAF-Vereinbarungen.
Zur Weiterführung der ESAF – und zur Finanzierung des Beitrags des IWF zur
HIPC-Initiative – unternahm das Exekutivdirektorium 1997/98 Schritte, um
Finanzmittel durch bilaterale Beiträge und aus  IWF-eigenen Mitteln zu mobili-
sieren. Im April 1998 erreichte Uganda als erstes Land seinen Abschlußpunkt im
Rahmen der HIPC-Initiative. Uganda wird von seinen Gläubigern den Gegen-
wert von etwa 350 Mio US-$ (als Nettobarwert gerechnet) erhalten, was seinen
nominalen Schuldendienst um schätzungsweise fast 650 Mio US-$ verringern
dürfte; die Hilfe des IWF wird den Barwert seiner Forderungen gegenüber
Uganda um etwa 70 Mio US-$ vermindern. Fünf weitere Länder (Bolivien, Bur-
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kina Faso, Côte d’Ivoire, Guyana und Mosambik) erreichten ebenfalls die
Zugangsberechtigung zu Hilfen, die ihren nominalen Schuldendienst um etwa 
5 Mrd US-$ senken würden.

Zwei eingehende Bewertungen der ESAF wurden 1997/98 durchgeführt: eine
interne Überprüfung der Ergebnisse von 10 Jahren ESAF-gestützter Programme
durch den IWF-Mitarbeiterstab und eine Bewertung spezieller Aspekte von
ESAF-gestützten Programmen durch externe Experten und unter der Leitung des
Exekutivdirektoriums – die erste dieser Art. Beide Untersuchungen – die auch
veröffentlicht wurden – bestätigten den Nutzen der ESAF bei der Unterstützung
einkommensschwacher Länder und wiesen gleichzeitig auf eine Reihe von Gebie-
ten hin, auf denen Verbesserungen möglich wären und weitere Überlegungen
angestellt werden könnten.

* * *

Die Nachfrage der Mitgliedsländer nach technischer Hilfe und Fortbildung
durch den IWF blieb 1997/98 hoch. Die vom IWF-Stab und externen Beratern
gewährte Hilfe entsprach im Schnitt etwa 300 Personen-Jahren und machte etwa
17 Prozent der gesamten Verwaltungsausgaben des IWF aus.

* * *

Im Dezember 1997 eröffnete der IWF ein Regionalbüro für Asien und den
Pazifik in Tokio.

* * *

Im Dezember 1997 wurde die Republik Palau das 182. Mitglied des IWF. 
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